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Freitag, 21. Dezember 2007
Anspruch auf Palliativ-Betreuung
Zuhause sterben wird leichter

Schwerstkranke, die an ihrem Lebensende zu Hause gepflegt werden 
wollen, haben künftig Anspruch auf eine bessere Versorgung. Dies
entschied der Gemeinsame Bundesausschusses (G-BA) von 
Krankenkassen und Kassenärzten.
 
Mit der neuen Richtlinie soll ein menschenwürdiges Leben in vertrauter
Umgebung bis zum Tod ermöglicht werden. Anspruch auf die sogenannte
Palliativ-Betreuung besteht, wenn sie ärztlich verordnet wird.
Grundsätzlich ist keine Befristung vorgesehen. Die Krankenkassen haben
aber die Möglichkeit, die Verordnung zu überprüfen.
 
Der Betreuungsanspruch schließt bei Bedarf auch eine
Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft in Not- oder Krisenfällen ein. Dazu gehört
auch die psychosoziale Unterstützung von Kranken und Angehörigen. 
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